
Auch diese hier nur angedeuteten �berlegungen zei-
gen, dass die Umsetzung der Vorschl�ge der Kommis-
sion noch erhebliche Feinarbeit erfordert.49 Sie k�nnte
besser und mit mehr Aussicht auf eine �berzeugende
Problembew�ltigung genutzt werden beim Bem�hen
um eine »kleine L�sung« iSd Modells Bergner.50

Eckhard Rehme, Vors. RiOLG, Oldenburg

49 Zu weiteren Problemkreisen Rehme aaO 216 ff
50 Rehme aaO 218 mwN; zum »Modell Bergner« ausf�hrlich

Bergner, Der Reformbedarf des Versorgungsausgleichs, Son-
derbeilage zu FuR 4/06

Bernd Kuckenburg

Einkommenssch�tzung bei
Selbstst�ndigen/Gewerbe-
treibenden, insb. bei Schwarz-
eink�nften im Unterhaltsrecht

I. Einstieg in die Problematik

Die Sch�tzung von Eink�nften bei Selbstst�ndigen/Ge-
werbetreibenden wird unterhaltsrechtlich in Hinblick
auf zwei Aspekte wenig umfangreich diskutiert.

1. Die richterliche Sch�tzung wird bei der Einkom-
mensermittlung von Selbstst�ndigen/Gewerbetreiben-
den als f�r zul�ssig erachtet.

Der BGH hat diese Sch�tzung nach § 287 ZPO f�r
grunds�tzlich zul�ssig erachtet, wenn die Beweisauf-
nahme unverh�ltnism�ßig schwierig und zur Unter-
haltsforderung in keinem Verh�ltnis steht.1

Eine derartige Sch�tzung muss jedoch eine einigerma-
ßen klare Sch�tzungsgrundlage aufweisen, so dass
eine Sch�tzung »ins Blaue hinein« unzul�ssig ist.2

Es bleibt also Aufgabe des Tatrichters, ggfs. mit Hilfe
eines Sachverst�ndigen, die relevanten Sch�tzungs-
grundlagen zu ermitteln.

2. Die Sch�tzungsproblematik wird im Kontext zur
Ermittlung von Schwarzgeldern diskutiert.

Auch in solchen F�llen ist das Einkommen unter Ein-
beziehung eines Sachverst�ndigen zu sch�tzen.3

Die Sch�tzung ist auch in diesem Kontext nach § 287
Abs. 2 ZPO nur dann zul�ssig, wenn die Aufkl�rung
unverh�ltnism�ßig schwierig und zu dem Umfang der
Unterhaltsforderung in keinem Verh�ltnis steht.4

II. Ermittlung von Sch�tzungsgrundlagen

1. Vorbemerkungen

Die wenigen Rechtsprechungs- und Literaturstellen,
die sich mit dieser Frage befassen, diskutieren nicht
die Frage, ob es origin�re unterhaltsrechtliche Instru-
mente zur Ermittlung der Sch�tzungsgrundlagen gibt.

Die steuerliche Gewinnsch�tzungen nach § 13 a EStG,
§ 162 AO werden als ungeeignet betrachtet, weil sie
mit einer »Rekonstruktion« des Einkommens und da-
mit der Ermittlung der Leistungsf�higkeit des Selbst-
st�ndigen/Gewerbetreibenden nichts zu tun haben.5

Bei dieser Art von steuerlicher Sch�tzung besteht zu-
dem die Gefahr, dass das tats�chliche Einkommen h�-
her ist als das gesch�tzte Einkommen.

Es ist deshalb stets auf die rechtliche Verpflichtung zu
verwiesen werden, dass der Steuerpflichtige auch bei
vorgenommener, ggfs. sogar bestandskr�ftiger Sch�tz-
ung der Pflicht der Steuerveranlagung nicht enthoben
wird (vgl. § 149 Abs. 1 S. 4 AO).

So k�nnen zudem per Sch�tzung ergangene bestands-
kr�ftige Steuerbescheide nach § 172 AO ge�ndert wer-
den.6

Wenn das Familienrecht eigene Methoden zur Ge-
winnsch�tzung nicht kennt, aber eine Grundlage f�r
die Sch�tzung iSd § 287 Abs. 2 ZPO ben�tigt, kann
m. E. nur auf die Methoden der Schwarzgeldermitt-
lung des Steuerrechts zur�ckgegriffen werden.

Allein diese Methoden sind in der Lage, Grundlagen
iS der vorgenannten Vorschrift zu schaffen.7

1 Kleffmann in Weinreich/Klein KK-FamR, 2. Aufl. »Grundlagen
Einkommensermittlung«, Rdn. 36

2 Z�ller, ZPO, § 287, Rdn. 4; Baumbach/Hartmann, ZPO § 287
Rdn. 4; OLG Hamm, FamRZ 1996, S. 1216 f

3 Schwab, 5. Aufl., IV, Rdn. 763
4 Schwab, aaO, ebenfalls m.H.a. FamRZ 1993, S. 789, 792
5 Kleffmann, aaO, Rdn. 35
6 Kuckenburg, Der Selbstst�ndige im familienrechtlichen Verfah-

ren, S. 102
7 Kleffmann, aaO, Rdn. 36
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Dies muss nat�rlich insbesondere dann gelten, wenn
eine steuerliche Betriebspr�fung mit Zusch�tzung
nach § 162 AO nicht erfolgt ist.

2. Ausgangspunkt ist das Rechnungswesen

Die AO, wie in § 140 ff AO statuiert, verpflichtet zur
Buchf�hrung bzw. zur Aufzeichnung der Gesch�fts-
vorf�lle.

Eine Buchf�hrung ist dann ordnungsgem�ß, wenn sie
einem sachverst�ndigen Dritten innerhalb angemesse-
ner Zeit einen �berblick �ber die Gesch�ftsvorf�lle
und �ber die Lage des Unternehmens vermitteln kann
(§ 145 Abs. 1 AO).

Die Buchungen und sonstige Aufzeichnungen m�ssen
vollst�ndig, richtig, zeitgerecht und geordnet sein
(§ 146 Abs. 1 S. 1 AO, § 238 HGB).

Entsprechen Buchf�hrung und Aufzeichnungen den
Anforderungen nach § 140 ff AO, so sind sie gem�ß
§ 158 AO der Besteuerung zu Grunde zu legen, soweit
nach den Umst�nden des Einzelfalls kein Anlass be-
steht, ihre sachliche Richtigkeit zu beanstanden.

§ 158 AO enth�lt somit eine widerlegbare Vermutung
der Ordnungsgem�ßheit der Buchf�hrung.

Diese Vermutung gilt f�r das Gesamtwerk der Buch-
f�hrung, so dass einzelne Gesch�ftsvorf�lle korrigiert
werden k�nnen, ohne dass die Vermutung der Ord-
nungsgem�ßheit der Buchf�hrung entf�llt.8

Liegt also eine formell ordnungsgem�ße Buchf�hrung
iSd § 158 AO, so wird diese nur dann nicht der Be-
steuerung zu Grunde gelegt, wenn es der Finanzver-
waltung gelingt, die Richtigkeitsvermutung nach
§ 158 AO zu widerlegen.

Eine formelle ordnungsgem�ße Buchf�hrung bringt
mithin auch f�r das Familiengericht keinerlei M�g-
lichkeiten, Zusch�tzungen vorzunehmen, es sei denn,
die formelle Richtigkeit wird mit Hilfe eines Sachver-
st�ndigen widerlegt.

III. Sch�tzung trotz formell ordnungs-
gem�ßer Buchf�hrung9

1. Vorbemerkungen

Ist die Buchf�hrung formell ordnungsgem�ß, so kann
sie jedoch sachlich falsch sein.

Folgende Methoden sind zu nennen:

n Innerer Betriebsvergleich

n Nachkalkulation

n Zeitreihenvergleich

n Chi-Quadrat-Test

n Geldverkehrs- und Verm�genszuwachsrechnung

n �ußerer Betriebsvergleich

n Anwendung der amtlichen Richtsatzsammlung

2. Innerer Betriebsvergleich durch Nachkalkulation

Bei einer Nachkalkulation werden betriebsinterne Da-
ten wie Wareneinsatz und vorgegebene Verkaufspreise
in Beziehung gesetzt und hochgerechnet.

Die Nachkalkulation f�hrt aber zu großen Unsch�r-
fen, wenn ein Betrieb mit unterschiedlichen Aufschlag-
s�tzen arbeitet, viele verschiedene Warengruppen im
Sortiment hat oder sehr unterschiedliche Dienstleis-
tungen erbringt, da die einzelnen Kalkulationen und
der Lohneinsatz variieren und dies nicht ohne weiteres
aus den Waren- und Materialeingangsrechnungen zu
ersehen ist.10

Bei bis zu zehn Warengruppen wird es als unzumutbar
angesehen, diese Besonderheiten bei einer Nachkalku-
lation zu ber�cksichtigen.11

Dar�ber hinaus sind stets betriebliche Besonderheiten
zu beachten. So k�nnen z. B. Sonderverk�ufe, Men-
genrabatte, Naturalrabatte, �berdurchschnittlich pro-
portionaler Schwund, gr�ßerer Warenverbrauch f�r
Werbezwecke betriebliche Besonderheiten darstellen.12

Dem steuerpflichtigen Unterhaltsschuldner ist deshalb
zu empfehlen, f�r derartige Aktionen gesonderte Auf-
zeichnungen, beispielsweise �ber Rabattaktionen, zu
fertigen.

Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu Zusch�t-
zungen von Einnahmen auf Grund einer Nachkalkula-
tion, so sind diese Zusch�tzungen als verdeckte Ge-
winnaussch�ttungen an Gesellschafter zu beurteilen,
wenn die Nachkalkulation den Schluss zul�sst, dass
die Kapitalgesellschaft Betriebseinnahmen nicht voll-
st�ndig gebucht hat und diese nicht gebuchten Be-
triebseinnahmen den Gesellschaftern außerhalb der
gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung zugeflossen
sind.13

8 Meyer, Strategien gegen die Sch�tzung von Besteuerungs-
grundlagen mittels Pr�fungsverfahren, DStR 2005, S. 2114 ff,
2115

9 Vgl. grunds�tzlich Meyer, aaO; Kuckenburg, aaO, S. 119 ff
10 Tippke/Kruse, AO, § 162 Tz 59
11 BFH, BStBl. II, 1982, S. 340
12 Meyer, aaO, S. 2116
13 BFH, DStR 2005, S. 10 ff
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3. Innerer Betriebsvergleich durch Zeitreihenvergleich

Beim Inneren Betriebsvergleich werden die Zahlenver-
h�ltnisse vergleichbarer Merkmale in aufeinander fol-
genden Zeitr�umen des gleichen Betriebes miteinander
verglichen. Dies setzt eine Stetigkeit der Kontierung
und eine ann�hrende Konstanz der Betriebsverh�lt-
nisse �ber l�ngere Zeit hinweg zur einwandfreien Ver-
gleichbarkeit voraus.

Schwankungen beim Umsatz oder beim Rohgewinn
k�nnen auf erfolgreiche unternehmerische T�tigkeit
hinweisen oder aber auch auf Reduzierung von Auf-
wandspositionen.14

Diese Form der Nachkalkulation wird neuerdings von
der Finanzverwaltung durch Einsatz von Datenverar-
beitungsprogrammen durchgef�hrt.

Dabei entstehen grafische Reihenvergleich und Zeit-
reihenvergleiche.15

Unter Zeitreihenvergleich versteht man also die grafi-
sche Auswertung und Analyse der betrieblichen Da-
ten.

Auch die ab dem Veranlagungszeitraum 2005 zu ferti-
gende Anlage E�R zur Einkommenssteuererkl�rung
nach § 4 Abs. 3 EStG dient diesen Zwecken.

Aber auch der Zeitreihenvergleich ist nur bedingt ge-
eignet, die formal ordnungsgem�ße Buchf�hrung zu
ersch�ttern, da es schwierig ist, bei unterj�hrigen Wa-
reneink�ufen Preisschwankungen und Lagerhaltung
zutreffend in einer solchen Berechnung auszudr�k-
ken.16

4. Innerer Betriebsvergleich per Chi-Quadrat-Test

Der Chi-Quadrat-Test dient dem Vergleich der beob-
achteten absoluten H�ufigkeiten mit den zu erwarten-
den absoluten H�ufigkeiten.

Es wird dabei getestet, ob eine Ziff. in der Buchf�h-
rung �berproportional h�ufig auftritt. Die einzelnen
Ziffern und die Tagessalden in der Kassenbuchf�h-
rung beispielsweise haben statistischen Zufallscha-
rakter. Die Tageseinnahmen ergeben sich aus der
Kombination verschiedener Gesch�ftsvorf�lle, der
Anzahl von Kunden sowie verschiedener Verkaufs-
preise. Das Ergebnis dieser Tageseinnahmen abz�g-
lich der Barausgaben setzt sich aus Ziffern zusammen,
die statische Merkmale einer Grundgesamtheit sind,
�ber deren Verteilung man aus empirischer oder theo-
retischer Herleitung einer sog. Null-Hypothese auf-
stellen kann.

Es handelt sich mithin um ein mathematisch-statisches
Verfahren, das allein aber nicht ausreicht, die sachli-
che Richtigkeit einer Buchf�hrung zu ersch�ttern.17

Erstaunlicherweise wird sich dabei auf eine Entschei-
dung der Strafsenate des BGHs bezogen, der mathe-
matisch-statistische Verfahren als zul�ssig angesehen
hat, obwohl nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von
99,5 % vorgelegen hatte.18

Wenn man ber�cksichtigt, dass wenig Einzelaufzeich-
nungen bei Kassenbuchf�hrung vorliegen und regel-
m�ßig Tagesaufzeichnungen erscheinen, ist diese Me-
thode auch nur eingeschr�nkt anwendbar.

5. Verm�genszuwachsrechnung

Bei der Verm�genszuwachsrechnung wird das ge-
samte Verm�gen des Steuerpflichtigen innerhalb zwei-
er Stichtage erfasst.

Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Steuer-
mehrungen nur aus versteuerten Eink�nften, steuer-
freien Einnahmen und einmaligen Verm�gensanf�llen,
wie z. B. Erbschaft, Schenkung, Spielgewinne, erge-
ben.

Ergeben sich hier Differenzen, so ist dies nach der
Rechsprechung ein Indiz f�r nicht vollst�ndig erfasste
Einnahmen.19

Um eine derartige Verm�genszuwachsrechnung zu er-
stellen, sind detaillierte Informationen, auch aus der
Privatsph�re, erforderlich.20

Derartige Informationen, aus der Privatsph�re zu er-
bringen, geh�rt zur Darlegungs- und Beweisverpflich-
tung des Unterhaltsschuldners.

Auch seine Eink�nfte aus der privaten Verm�gens-
sph�re, die sich aus steuerrechtlichen Eink�nften nach
den §§ 20 und 21 EStG ergeben, zeigen seine Leis-
tungsf�higkeit und sind deshalb zwanglos heranzuzie-
hen.

Dem Unterhaltsschuldner sind mithin im Zuge einer
Anwendung einer Verm�genszuwachsrechnung erheb-
liche Mitwirkungspflichten aufgeb�rdet.

Als weiteres Argument ist noch heranzuf�hren, dass
gerade bei der Abgrenzung zwischen betrieblich ver-
anlassten Aufwendungen und privaten Kosten auch
die Privatsph�re Ber�cksichtigung findet.

14 BP-Kartei des OFD D�sseldorf, K�ln u. M�nster, Teil I, Be-
triebsvergleich, Sch�tzung, D, II, 5; Kuckenburg, aaO, S. 123

15 Meyer, aaO, S. 2116; Huber, Steuerliche Betriebspr�fung,
2002, S. 1199 ff; 2002, S. 233 ff, 2002, S. 258, 2002, S. 293 ff

16 Meyer, aaO; Kuckenburg, S. 124
17 Meyer, aaO
18 BGH, St 36, S. 320
19 BFH, BStBl. III, 1977, S. 201, BP-Kartei, aaO, Stichwort. Ver-

m�genszuwachsrechnung; Kuckenburg, a.a.O, S. 129 ff
20 Kuckenburg, aaO
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Erst eine vollst�ndige Ausnutzung des durch Gesetz
und Richterrecht an die Hand gegebenen Auskunfts-
rechts erm�glicht die Erf�llung der Dispositions- und
Verhandlungsmaxime des Zivilprozesses und damit
die volle Wahrnehmung der Unterhaltsanspr�che.21

6. Geldverkehrsrechnung

Die Geldverkehrsrechnung ist eine auf den Geldbe-
reich beschr�nkte Verm�genszuwachsrechnung. Sie
beruht auf der �berlegung, dass ein Steuerpflichtiger
in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr Geld aus-
geben kann, als ihm aus seinen Eink�nften und sonsti-
gen Quellen zufließt.22

Ergibt sich bei der Geldverkehrsrechnung in ihren ver-
schiedenen Formen ein ungekl�rter Verm�genszu-
wachs, so l�sst sich daraus schließen, dass Betriebsein-
nahmen nicht erkl�rt worden sind.23

Allerdings kommt die Geldverkehrsrechnung nur bei
�berschaubaren Verm�gensverh�ltnissen in Betracht
und liefert weniger zuverl�ssige Ergebnisse als die Ver-
m�genszuwachsrechnung, da bei ihr nur ein Teil der
Einflussfaktoren einbezogen ist.24

Kann der Sachverhalt nicht uneingeschr�nkt aufge-
kl�rt werden, kann die H�he der Ausgaben f�r private
Lebensf�hrung im Zuge der Geldverkehrsrechnung
gesch�tzt werden.25

7. �ußerer Betriebsvergleich, insbesondere nach
amtlichen Richts�tzen

Anders als beim Inneren Betriebsvergleich werden
beim �ußeren Betriebsvergleich nicht Kennzahlen be-
stimmter Art desselben Betriebes gegen�bergestellt,
sondern die maßgeblichen Zahlen des zu pr�fenden
Betriebes werden mit denjenigen in der Branche, Gr�-
ße und Struktur gleichartiger Betriebe verglichen.26

Der entsprechende Abgleich mit anderen Betrieben ist
insoweit aber schwierig, da eine Vergleichbarkeit ge-
geben sein muss.

Zudem sieht die Finanzverwaltung den �ußeren
Betriebsvergleich unter Anwendung der Richtsatz-
sammlung vor. Die Richtsatzsammlung weist die �b-
lichen Spannen f�r Rohgewinnaufschlag auf den Wa-
reneinsatz, Rohgewinn, Reingewinn und Halbrein-
gewinn aus. In der Regel wird eine Verprobung des
Rohgewinnaufschlags auf den Wareneinsatz vorge-
nommen.

Die Abweichung des Rohgewinnaufschlags des ge-
pr�ften Betriebes von der Bandbreite der amtlichen
Richtsatzsammlung rechtfertigt f�r sich allein keinen
Zweifel an der formellen Buchf�hrung.27

Kommen allerdings weitere Aspekte hinzu, kann dies
Zweifel an der Richtigkeit der Buchf�hrung begr�n-
den, so wenn erhebliche Abweichungen gegeben sind
und diese außerhalb aller Unsch�rfen der Verprobung
liegen oder weil bei der H�he der get�tigten Privatent-
nahmen aus steuerfreien Einnahmen dem Steuerpflich-
tigen keine ausreichenden Mittel f�r die private Le-
bensf�hrung zur Verf�gung st�nden.28

8. Voraussetzungen f�r die Verwerfung der
Buchf�hrung

Als Voraussetzung ordnungsgem�ßer Buchf�hrung ist
nicht ausreichend, dass bloß Zweifel an der sachlichen
Richtigkeit der Buchf�hrung bestehen. Erforderlich ist
vielmehr eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlich-
keit, damit die gesetzliche Vermutung des § 158 AO
widerlegt werden kann.

Steht allerdings fest, dass die Buchf�hrung sachlich
unrichtig ist, kann auch eine Sch�tzung nach § 287
Abs. 2 ZPO erfolgen.

9. Durchf�hrung der Sch�tzung

Bei der Sch�tzung sind alle Umst�nde zu ber�cksichti-
gen, die f�r die Sch�tzung von Bedeutung sind. Das
Gericht muss substantiierten Einwendungen des Un-
terhaltspflichtigen nachgehen.

a) Ziel der Sch�tzung

Ziel der Sch�tzung ist es, durch Schlussfolgerungen
aus Anhaltspunkten diejenigen Tatsachen zu ermit-
teln, welche die gr�ßtm�gliche erreichbare Wahr-
scheinlichkeit f�r sich haben. Deshalb sind alle Um-
st�nde sowohl zu Gunsten als auch zu Ungunsten des
Unterhaltsverpflichteten zu ber�cksichtigen.

Die Sch�tzung muss materiell schl�ssig sein, ihre Er-
gebnisse m�ssen wirtschaftlich vern�nftig und m�g-
lich sein, um den Anspr�chen des § 287 ZPO zu ge-
n�gen.29

21 Strohal, Einkommensermittlung bei Selbstst�ndigen, 3. Aufl.,
Rdn. 149

22 BFH, BStBl. II, 1984, S. 501; BP-Kartei, aaO, Stichwort:
Geldverkehrsrechnung, Kuckenburg, aaO, S. 136

23 BFH/NV, 1991, S. 796
24 Mayer, aaO, m.H a. BFH, BStBl. II, 1990, S. 268 ff
25 Mayer, aaO
26 Strohal, aaO, Rdn. 219; Kuckenburg, aaO, S. 125; best�tigt

durch BGH FamRZ 2006, S. 387 ff!
27 BFH BStBl. 1975 III, S. 217, Mayer, aaO, S. 2118
28 BFH/NV, 1994, S. 766; Mayer, aaO
29 BFH/NV 1989, S. 636

258 FuR 6/2006

AUS DER PRAXIS n Kuckenburg · Einkommenssch�tzung bei Selbstst�ndigen/Gewerbetreibenden FuR



b) Vollsch�tzung und Teilsch�tzung

Die Vollsch�tzung ist die Sch�tzung aller Teile der Be-
messungsgrundlage einer bestimmten Steuer f�r einen
bestimmten Zeitraum oder Zeitpunkt.

Vollsch�tzungen sind z. B. Gewinnsch�tzungen bei ei-
nem Gewerbetreibenden, Landwirt oder Freiberufler,
die Sch�tzungen aller baren Betriebseinnahmen wegen
festgestellter Kassendifferenzen und Umsatzsch�tzun-
gen.

Bei der Teilsch�tzung wird lediglich ein Teil der Be-
steuerungsgrundlagen gesch�tzt. Die Teilsch�tzung
kann einen bestimmten Bereich der Eink�nfte, z. B.
die Eink�nfte aus Gewerbebetrieb oder einen Teil des
Betriebes betreffen.30

c) Sch�tzungsrahmen

Die Sch�tzung muss sich im Rahmen der Wahrschein-
lichkeit innerhalb einer Bandbreite m�glicher Wertan-
s�tze halten, wobei eine fehlende Mitwirkung des Un-
terhaltsverpflichteten den Sch�tzungsrahmen zu sei-
nem Nachteil ausweiten kann.31

IV. Fazit

Das Unterhaltsrecht hat keine origin�ren Instrumente
zu Sch�tzungsmethoden entwickelt. Es ist deshalb an-
gezeigt, die Instrumente des Steuerrechts, insbesondere
der steuerlichen Betriebspr�fung, zu �bernehmen, weil
dieses auch bei der Ermittlung der Leistungsf�higkeit
eines Selbstst�ndigen/Gewerbetreibenden auf Basis des
steuerrechtlich ermittelten Einkommens geschieht.

Da das Gericht zur Erf�llung des Normzwecks des
§ 287 Abs. 2 ZPO hinreichende Grundlagen ben�tigt,
um Sch�tzungen zu begr�nden, wird es regelm�ßig
auf die Hilfe von Sachverst�ndigen ankommen.

Eine Sch�tzung »ins Blaue hinein« ist und bleibt damit
unzul�ssig.

Bernd Kuckenburg, Gutachter, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt f�r Familienrecht und Steuerrecht, vereidigter
Buchpr�fer, Lister Damm 2, 30163 Hannover

30 Mayer, aaO, S. 2819; Kuckenburg, aaO, S. 103
31 Mayer, aaO

Renate Perleberg-K�lbel

Sonderausgabenabzug und
Steuerfreiheit der Ertr�ge aus
Lebensversicherungen

I. Leistungen aus einer Kapitallebens-
versicherung im Versicherungsfall
(Tod des Versicherten oder Ablauf der
vereinbarten Vertragslaufzeit)

Im Versicherungsfall fließt dem Bezugsberechtigten zu-
n�chst der im Versicherungsvertrag vereinbarte Kapi-
talbetrag, die sog. Versicherungssumme, zu. Diese setzt
sich aus der angesammelten Pr�mienreserve zusam-
men, d. h. aus den Teilen der Versicherungspr�mien,
die nicht als Risikopr�mie, als Abschlusskosten oder
als Verwaltungskosten des Versicherungsunterneh-
mens verbraucht sind, und die das Versicherungsunter-
nehmen gesch�ftsm�ßig auf die Pr�mienreserve kalku-
liert und ihr j�hrlich gutschreibt (sog. rechnungsm�ßi-
gen Zinsen). Im Versicherungsfall zahlen die Versiche-
rungsunternehmen aber nicht nur die Versicherungs-
summe (einschl. der zuvor genannten Zinsen) aus, son-

dern es werden dar�ber hinaus �berschussanteile aus-
gesch�ttet (sog. außerrechnungsm�ßige Zinsen, Divi-
denden, Gewinnanteile). Diese �berschussanteile tei-
len sich in solche auf, die j�hrlich »gutgeschrieben«
werden und in einen Schlussgewinnanteil, der bei Ab-
lauf der vereinbarten Vertragszeit gezahlt wird.

Wird der Lebensversicherungsvertrag vor Eintritt des
Versicherungsfalles aufgel�st, zahlt das Unternehmen
den R�ckkaufwert unter bestimmten Voraussetzungen
aus. Auch dieser kann die »rechnungsm�ßigen« Zin-
sen und �berschussanteile enthalten.

II. Nicht sonderausgabenf�hige
Lebenskapitalversicherungen

Im Rahmen der Besteuerung der Leistungen aus einer
Kapitallebensversicherung sind solche Versicherungen
zu unterscheiden, bei denen die Pr�mien ihrer Art
nach als Sonderausgaben abzugsf�hig sind und solche,
bei denen dies nicht der Fall ist.

1. Eink�nfte aus Kapitalverm�gen

Zu den Eink�nften aus Kapitalverm�gen geh�ren nach
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG außerrechnungsm�ßige und

FuR 6/2006 259

FuR Perleberg-K�lbel · Sonderausgabenabzug und Steuerfreiheit . . . n AUS DER PRAXIS




